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Krankenpflege-Lehrerin erkämpfte gleichen
Lohn

Dass eine Lehrerin für Krankenpflege
rund 1000 Franken weniger Monatslohn
erhält als ein Berufsschullehrer, sei ver-
fassungswidrig, entschied das Bezirks-
gericht St. Gallen und hiess die Lohn-

gleichheitsklage einer ehemaligen Leh-
rerin für psychiatrische Krankenpflege
gut. Nun muss der Kanton St. Gallen
den zu wenig bezahlten Lohn nachzah-
len.

Basler Regierung gegen Lohngleichheit
Das Basler Verwaltungsgericht hatte

entschieden, dass Kindergärtnerinnen,
Arbeits- und Hauswirtschaftslehrerinnen
punkto Lohn den entsprechenden Män-
nerberufen gleichzustellen seien. Die
Basler Regierung akzeptiert das nicht
und erhebt dagegen staatsrechtliche
Beschwerde. Die Baslerinnen empfin-
den dies als 'Schlag gegen die Frauen'.
Eine ausführliche Darstellung des Falles
finden Sie in der Zeitschrift 'Textilarbeit
und Werken' 1/94. Sie kann zum Preis

von Fr. 5.80 + Versandspesen bei der
Zentralstelle für Unterrichtsmaterial,
Baslerstr. 40, 5222 Umiken (Tel. 056 /
32 10 70) bezogen werden.

K(r)ämpfe gegen das Gleichstellungsgesetz
Die vorberatende Kommission des Na-
tionalrates übte sich im Zähneziehen an
diesem Gesetz so heftig, dass Justizmi-
nister Arnold Koller der Kragen platzte.
'Das ist jetzt wirklich ein Krüppelartikel',
rief er den versammelten Nationalräten

entgegen. Das Antifeministlnnen-Quar-
tett Heinz Allenspach (FDP ZH), Suzette

Sandoz (LPS VD), Dominique Ducret
(CVP GE) und Maximilian Reimann
(SVP ZH) hatte sich in der Pause abge-
sprochen und durchgedrückt, dass beim
Verbandsklagerecht die betroffenen
Frauen einer Klage zustimmen müssen.
Damit sind sie nicht mehr vor Repressa-
lien der Arbeitgeber geschützt. - Ver-

bandsklagerecht, Diskriminierungsverbot,
Schadenersatz für Diskriminierungen
und Beweislastumkehr waren auch im

Visier der wackeren Kämpen gegen die

Gleichstellung. Dazu Nationalrätin Ve-

rena Grendelmeier: 'Wenn man Herrn

Allenspach zuhört, hat man den Ein-

druck, es gehe hier um ein Arbeitgeber-
Schutzgesetz und nicht um ein Gleich-
Stellungsgesetz.'

Bundesgericht beutelt Hausfrauen

Hausfrauen können die im Rahmen der
Dritten Säule angelegten Ersparnisse
nicht von den Steuern abziehen, hat das
Bundesgericht entschieden. Diese Steu-
erprivilegierung in Genf sei nur für Per-

sonen bestimmt, 'die einer Erwerbstätig-
keit nachgehen'. Hausfrauenarbeit ist
keine Arbeit, denn sie wird nicht ent-
löhnt. Wen wundert dieser Entscheid
angesichts des (grossmehrheitlich im-

mer noch) Männergremiums Bundesge-
rieht?

Meldestelle für sexuelle Übergriffe

Frauen, die in einer Arztpraxis Opfer
von sexuellen Übergriffen geworden
sind, können sich bei der Ärztegesell-
schaft des Kantons Zürich, Frauenbera-
tungsstelle, Universitätsstr. 25, melden.
Dort werden sie ausschliesslich von
weiblichen Fachleuten beraten; notfalls
werden rechtliche Schritte gegen den
fehlbaren Arzt unternommen.
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